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Spitalgesetz (SpiG) 

Vom 25. Februar 2003

Dekret
über die Teilrevision des 
Spitalgesetzes

Vom

Zustimmung

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau,

gestützt auf § 28 des Spitalge-
setzes (SpiG) vom 25. Februar 
20031,

beschliesst:

Zustimmung

I. Zustimmung

Das Spitalgesetz (SpiG) vom 
25. Februar 2003 (Stand 
1. Januar 2010) wird wie folgt 
geändert:

§ 1
Zweck und Geltungsbereich

Zustimmung

1 Dieses Gesetz schafft die 
Grundlagen für eine bedarfs-
gerechte und qualitativ gute 
Spitalversorgung unter wirt-
schaftlichem Einsatz der Mit-
tel.

                                                            
1

SAR 331.200
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2
Es findet Anwendung auf 

Spitäler, Spezial- und Rehabili-
tationskliniken im Kanton Aar-
gau (im Folgenden: Spitäler), 
die gemäss Spitalkonzeption 
einen Leistungsauftrag haben 
und mit denen der Kanton 
einen Leistungsvertrag abge-
schlossen hat.

2
Es findet Anwendung auf 

Spitäler, Spezial- und Rehabili-
tationskliniken __ (im Folgen-
den: Spitäler), die gemäss Spi-
talliste einen Leistungsauftrag 
des Kantons haben.

3 Für die Privatspitäler kom-
men die §§ 14 und 15 dieses 
Gesetzes nicht zur Anwen-
dung.

3 Aufgehoben.

§ 3
Ziele und Massnahmen

Zustimmung

1 Dieses Gesetz hat folgende 
Ziele:
a) Schaffung der Vorausset-

zungen für die Sicherstel-
lung einer angemessenen 
medizinisch-pflegerischen 
Versorgung (einschliesslich 
Notfallversorgung) der Pa-
tientinnen und Patienten 
mit Wohnsitz im Kanton 
Aargau;

b) Bereitstellung einer Spital-
versorgung, die den 
Grundsätzen der Wirksam-
keit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit Rechnung 
trägt;
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c) Förderung des Wettbe-
werbs unter den Leistungs-
erbringern;

d) verstärkte Nutzung von 
Synergien durch Kooperati-
on mit inner- und ausser-
kantonalen Spitälern und 
durch Konzentration der 
spezialisierten Medizin so-
wie der Spitzenmedizin;

e) Schaffung von Grundlagen 
zur Förderung einer flexib-
len Planung im Spitalbe-
reich;

f) Umsetzung der Vorgaben 
der Krankenversicherungs-
gesetzgebung, insbesonde-
re in Bezug auf die Spital-
planung, die Spitalfinanzie-
rung, die Erhebung von Da-
ten sowie die Qualitätssi-
cherung.

2 Diesen Zielen dienen folgen-
de Massnahmen:
a) Übertragung der Aufgaben, 

Kompetenzen, Ressourcen 
und Ergebnisverantwortung 
an die Spitäler;

b) Steuerung des Angebots 
von wirksamen Spitalleis-
tungen mittels Leistungs-
verträgen über Qualität, 
Menge, Preise und Termi-
ne;

b) Steuerung des Angebots 
von wirksamen Spitalleis-
tungen über Qualität und 
Wirtschaftlichkeit mittels 
Verfahren für die Aufnahme 
auf die Spitalliste;
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c) flächendeckende Einfüh-
rung der leistungsorientier-
ten Finanzierung der Spitä-
ler;

d) Einkauf von Spitalleistun-
gen unter Berücksichtigung 
der Grundsätze der Trans-
parenz, Vergleichbarkeit 
(Benchmarking) und Quali-
tätssicherung.

c) Aufgehoben.

d) Aufgehoben.

§ 5
Grosser Rat; gesundheitspolitische Ge-
samtplanung

Zustimmung

1 Der Grosse Rat genehmigt 
die gesundheitspolitische Ge-
samtplanung; er kann Ände-
rungen verlangen. Die Ge-
samtplanung enthält die stra-
tegischen Ziele und Grundsät-
ze im Gesundheitswesen und 
legt die Standorte der Spitäler 
fest. Sie ist periodisch zu 
überprüfen.

1 Der Grosse Rat genehmigt 
die gesundheitspolitische Ge-
samtplanung; er kann Ände-
rungen verlangen. Die Ge-
samtplanung enthält die stra-
tegischen Ziele und Grundsät-
ze im Gesundheitswesen. __ 
Sie ist periodisch zu überprü-
fen.

2 Mit dem Standortentscheid 
des Grossen Rats erhält das 
betreffende Spital Anspruch 
auf einen Leistungsauftrag 
sowie einen Rahmen- und 
Leistungsvertrag im Bereich 
der stationären Grundversor-
gung unter wettbewerbsfähi-
gen Bedingungen.

2 Aufgehoben.
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3
Die genehmigte gesund-

heitspolitische Gesamtplanung 
wirkt als Richtlinie, von der nur 
in begründeten Fällen abgewi-
chen werden kann.

§ 6
Regierungsrat; Spitalkonzeption

§ 6
Regierungsrat; Versorgungsplanung

Zustimmung

1
Der Regierungsrat erlässt 

unter Berücksichtigung der 
gesundheitspolitischen Ge-
samtplanung mit der Spital-
konzeption die Planung für 
eine bedarfsgerechte und qua-
litativ gute Spitalversorgung. 
Die Spitalkonzeption ist perio-
disch zu überprüfen.

1
Der Regierungsrat sorgt un-

ter Berücksichtigung der ge-
sundheitspolitischen Gesamt-
planung sowie der bundes-
rechtlichen Vorgaben für die 
Planung einer bedarfsgerech-
ten und qualitativ guten Spital-
versorgung. Die Versorgungs-
planung ist periodisch zu 
überprüfen.

2 Sie enthält insbesondere:
a) das Leistungsangebot in 

den Bereichen der Grund-
versorgung, der speziali-
sierten Medizin, der Spit-
zenmedizin und der Reha-
bilitation;

b) den einzelnen Spitälern 
unter Vorbehalt des Ab-
schlusses eines Leistungs-
vertrags erteilte Leistungs-
aufträge;

c) qualitative und quantitative 
Bedarfsvorgaben;

d) Grundsätze der Versor-

2 Aufgehoben.



- 6 -

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

gungshierarchie;

e) Grundsätze für die regiona-
le und überregionale Zu-
sammenarbeit zwischen 
Leistungserbringern;

f) Grundlagen über Methodik, 
Kennziffern und Leitplan-
ken des stationären Ge-
sundheitswesens.

§ 7
Spitalliste

Zustimmung

1 Der Regierungsrat erlässt die 
nach Leistungsaufträgen in 
Kategorien gegliederte Spital-
liste gemäss den Vorgaben 
der Krankenversicherungs-
gesetzgebung.

2 Der Regierungsrat regelt die 
für die Aufführung auf der Spi-
talliste zu erfüllenden Anforde-
rungen und das Bewerbungs-
verfahren durch Verordnung.

2 Er sorgt im Rahmen seiner 
Genehmigungskompetenz 
beim Einkauf von Spitalleis-
tungen für die Berücksichti-
gung der Grundsätze der 
Transparenz, Vergleichbarkeit 
(Benchmarking) und Qualitäts-
sicherung.

3 Der Regierungsrat regelt die 
für die Aufführung auf der Spi-
talliste zu erfüllenden Anforde-
rungen und das Bewerbungs-
verfahren durch Verordnung.

Zustimmung
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§ 8
Koordination und Synergienutzung

§ 8
Weitere Massnahmen

1
Der Regierungsrat sorgt 

durch geeignete Massnahmen 
für die Koordination unter den 
Spitälern und die verstärkte 
Nutzung von Synergien, na-
mentlich mit den Leistungsauf-
trägen in der Spitalkonzeption 
und mit den Rahmenverträ-
gen.

1
Der Regierungsrat sorgt 

durch geeignete Massnahmen 
für die Koordination unter den 
Spitälern und die verstärkte 
Nutzung von Synergien. __

1
Der Regierungsrat sorgt 

durch geeignete Massnahmen 
für die Koordination unter den 
Spitälern und die verstärkte 
Nutzung von Synergien, na-
mentlich mittels interkantona-
ler Zusammenarbeit, integrier-
ter Versorgungssysteme, Er-
teilung der Leistungsaufträge 
und eHealth.

Zustimmung Zustimmung

2 Er sorgt im Rahmen des 
Bundesrechts dafür, dass die 
Spitäler für die gleiche Leis-
tung den gleichen Preis erhal-
ten.

2 Er genehmigt spätestens 
nach Ablauf der dreijährigen 
Übergangsfrist gemäss Abs. 3 
der Übergangsbestimmungen 
zum KVG vom 21.12.2007 nur 
noch Tarife, die das Prinzip 
"innerkantonal gleicher Preis 
für gleiche Leistung" (kan-
tonsweite Baserate) gewähr-
leisten. Während der Über-
gangsfrist wird pro stationärem 
Leistungserbringer nur eine 
Baserate genehmigt

Zustimmung
(aber mit redaktionellem 
Änderungsvorschlag)
2 Er genehmigt spätestens 
nach Ablauf der dreijährigen 
Übergangsfrist gemäss Abs. 3 
der Übergangsbestimmungen
zur Änderung des KVG vom 
21. Dezember 2007 (Spitalfi-
nanzierung) nur noch Tarife, 
die das Prinzip "innerkantonal 
gleicher Preis für gleiche Leis-
tung" (kantonsweite Baserate) 
gewährleisten. Während der 
Übergangsfrist wird pro statio-
närem Leistungserbringer nur 
eine Baserate genehmigt

Zustimmung zur Fassung der 
Kommissionen mit redaktionel-
ler Änderung gemäss Vor-
schlag des Regierungsrats.
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§ 9
Rechtsform

Zustimmung

1 Die Kantonsspitäler Aarau 
und Baden sowie die Psychiat-
rischen Dienste werden unter 
der Bezeichnung Kantonsspi-
tal Aarau AG, Kantonsspital 
Baden AG und Psychiatrische 
Dienste Aargau AG in je eine 
gemeinnützige Aktiengesell-
schaft des Schweizerischen 
Obligationenrechts1 umge-
wandelt (im Folgenden: Spital-
aktiengesellschaften).2

2 Der Kanton behält das Eigen-
tum an den Immobilien und 
räumt den Spitalaktiengesell-
schaften das Nutzungsrecht 
ein. Er bringt die Mobilien und 
Einrichtungen als Sacheinlage 
in jede Spitalaktiengesellschaft 
ein.3

2 Aufgehoben.

                                                            
1

SR 220
2

Inkraftsetzung: 1. September 2003 (AGS 2003 S. 230)
3

Inkraftsetzung: 1. September 2003 (AGS 2003 S. 230)

http://www.lexfind.ch/link/Bund/220/de
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§ 12
Rechtsbeziehungen

Zustimmung

1
Die Rechtsbeziehungen zwi-

schen jeder Spitalaktiengesell-
schaft und privaten Dritten 
richten sich grundsätzlich nach 
dem Privatrecht. Vorbehalten 
bleiben hoheitliche Tätigkeiten, 
die jeder Spitalaktiengesell-
schaft durch die Gesetzge-
bung übertragen werden.

2 Der Regierungsrat regelt mit-
tels Vertrag mit den Spitalakti-
engesellschaften die Überfüh-
rung der bestehenden Arbeits-
verhältnisse. Der Vertrag ent-
hält insbesondere Bestimmun-
gen über die Übernahme der 
Anstellungsverträge, den Ab-
schluss eines Gesamtarbeits-
vertrags, die sozialversiche-
rungsrechtlichen Belange und 
den arbeitsrechtlichen Besitz-
stand bis zum Abschluss eines 
Gesamtarbeitsvertrags, höchs-
tens für die Dauer von 
2 Jahren seit Übergang der 
Arbeitsverhältnisse.
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3
Die Kantonale Unfallversi-

cherungskasse kann das Per-
sonal der Spitalaktiengesell-
schaften in die Versicherung 
aufnehmen. Einzelheiten wer-
den in einer Anschlussverein-
barung zwischen der Kantona-
len Unfallversicherungskasse 
und jeder Spitalaktiengesell-
schaft geregelt.

4 Im Übrigen gelten die §§ 14–
21.

4 Im Übrigen gelten die 
§§ 14a–21.

4.1. Investitionen 4.1. Finanzierungshilfen

Antrag GSW und KAPF:

4.1. Übertragungen und 
Finanzierungshilfen

Zustimmung Zustimmung

§ 14
Bauten

§ 14 Aufgehoben. Zustimmung

1 Für die Spitalaktiengesell-
schaften gemäss § 9 Abs. 1 
trägt der Kanton die vollen 
Kosten für die im Rahmen der 
Spitalkonzeption notwendigen 
Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten, einschliesslich Gebüh-
ren, sowie für den Lander-
werb. Bauprojekte bedürfen 
der Genehmigung durch den 
Kanton.
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2
Für die übrigen Spitäler 

übernimmt der Kanton, unter 
Vorbehalt von § 1 Abs. 3, die 
Kosten für die im Rahmen der 
Spitalkonzeption notwendigen 
Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten, einschliesslich Bau-
zinsen und Gebühren, sowie 
für den Landerwerb, in Form 
der Verzinsung und Amortisa-
tion der Bauschulden vollum-
fänglich. Projektierungskredite 
und Bauprojekte bedürfen der 
Genehmigung durch den Kan-
ton.

3 § 63 Abs. 1 lit. c der Kan-
tonsverfassung bleibt vorbe-
halten.

4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten, insbesondere 
das Verfahren und die Zustän-
digkeiten.

5
Die Beschaffung und Bewirt-

schaftung der Mittel zur Finan-
zierung dieser Investitionen 
erfolgt zentral durch den Kan-
ton.

6 Bei Zweckentfremdung oder 
Veräusserung der Anlagen 
und Liegenschaften fällt der 
Ertrag dem Kanton zu.
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§ 14a
Übertragung der Spitalimmobilien und Fest-
setzung des Übertragungswerts

Zustimmung

1
Der Kanton überträgt den 

Spitalaktiengesellschaften die 
für den Spitalbetrieb notwen-
digen Spitalliegenschaften in-
klusive der Grundstücke.

2
Der Übertragungswert setzt 

sich aus dem Land- und Ge-
bäudewert per Ende 2011 zu-
sammen.

3 Der Landwert beträgt 17 % 
des kalkulatorischen Gebäu-
deneuwerts.

4 Der Gebäudewert entspricht 
dem Restwert VKL-REKOLE 
(effektive Bauteile) inklusive 
einem Zuschlag von 10 %.
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§ 14b
Aktienkapitalerhöhung und Investitionskos-
tenanteil

§ 14b
Aktienkapitalerhöhung und Gewinnaus-
schüttung

1
Der Kanton bringt die Spital-

liegenschaften (Land und Ge-
bäude) als Sacheinlage für 
eine Aktienkapitalerhöhung in 
die Spitalaktiengesellschaften 
ein. Er schreibt diesen Aufwer-
tungsgewinn der Verwaltungs-
rechnung über eine Periode 
von 12 Jahren in gleichblei-
benden Raten gut.

Antrag KAPF:
1

Der Kanton bringt die Spital-
liegenschaften (Land und Ge-
bäude) als Sacheinlage für 
eine Aktienkapitalerhöhung in 
die Spitalaktiengesellschaften 
ein. Er schreibt diesen Aufwer-
tungsgewinn der Verwaltungs-
rechnung im Jahr der Realisie-
rung gut.

Festhalten Zustimmung zur Fassung des 
Regierungsrats (der KAPF-
Antrag ist abgelehnt)

2 Die über 25 % des Gebäu-
dewerts gemäss § 14a Abs. 4 
liegende jährliche Investitions-
kostenabgeltung aus der Fall-
pauschale ist dem Kanton bis 
zum Maximalbetrag dieses 
Gebäudewerts zu vergüten.

Antrag GSW:
2 Die Ausschüttungspolitik der 
kantonalen Spitalaktiengesell-
schaften ist so zu gestalten, 
dass sie eine angemessene 
Verzinsung des Aktienkapitals 
ermöglicht.

Antrag KAPF:
2 Die Ausschüttungspolitik der 
kantonalen Spitalaktiengesell-
schaften ist so zu gestalten, 
dass der Kanton eine ange-
messene Verzinsung des Akti-
enkapitals erhält.

Zustimmung

Ablehnung

Es wird die folgende Formulie-
rung beschlossen:

2Der Kanton legt im Rahmen 
seiner Eigentümerstrategie 
eine Dividendenpolitik fest, 
welche eine angemessene 
Ausschüttung gewährleistet.
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§ 14c
Abgrenzung

Zustimmung

1 Bereits getätigter wertver-
mehrender Aufwand für lau-
fende, per 31. Dezember 2011 
noch nicht abgeschlossene 
Bauprojekte wird auf diesen 
Stichtag abgegrenzt und zu 
diesem Wert übertragen.

Antrag GSW und KAPF:
1 Der vom Kanton bereits getä-
tigte wertvermehrende Auf-
wand für laufende, per 31. De-
zember 2011 noch nicht abge-
schlossene Bauprojekte wird 
auf diesen Stichtag abge-
grenzt und zu diesem Wert 
übertragen.

Zustimmung Zustimmung

2 Die Abgrenzung des Auf-
wands wird nur für die abge-
schlossenen Bauphasen ent-
sprechend den branchenübli-
chen Normen vorgenommen.

Zustimmung

§ 14d
Übertragung und Rückzahlung der Bau-
schulden

Zustimmung

1 Den übrigen Spitälern, bei 
welchen der Kanton Bau-
schulden übernommen hat, 
werden die nach der 25-Jah-
res-Abschreibungsregel per 
Ende 2011 noch nicht amorti-
sierten Bauschulden übertra-
gen. Davon werden die vom 
Kanton gegenüber der 25-Jah-
res-Abschreibungsregel per 
Ende 2010 zusätzlich vorge-
nommenen Amortisationen in 
Abzug gebracht.

Zustimmung
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2
Den entsprechenden Wert 

erstatten sie dem Kanton über 
eine Zeitdauer von maximal 
12 Jahren und in der Regel mit 
jährlich gleichen Annuitäten 
zurück.

Antrag GSW und KAPF:
2 Den entsprechenden Wert 
erstatten sie dem Kanton über 
eine Zeitdauer von maximal 
12 Jahren und in der Regel mit 
jährlich gleichen Annuitäten, 
inkl. Zins, zurück.

Zustimmung Zustimmung

§ 14e
Finanzierungshilfen

Zustimmung

1 Während einer Übergangs-
zeit von maximal 12 Jahren 
kann der Kanton den Spitalak-
tiengesellschaften und den 
übrigen Spitälern gemäss 
§ 14d Finanzierungshilfen für 
neue Bauinvestitionen gewäh-
ren, sofern sie von der Über-
tragung der Liegenschaften 
und der Bauschulden finanziell 
betroffen sind.

2 Diese Hilfen sind ab dem 
Zeitpunkt der Gewährung ma-
ximal innert 12 Jahren zurück-
zuzahlen. Der Zinssatz ent-
spricht den Refinanzierungs-
kosten des Kantons inklusive 
eines Zuschlags von 0,5 % für 
die Verwaltung und das Risiko.
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§ 14f
Kauf und Verkauf von Immobilien durch die 
Spitalaktiengesellschaften

1
Kauf und Verkauf von Immo-

bilien und Gesellschaften mit 
einem Preis von über 2 Millio-
nen Franken sind von den Spi-
talaktiengesellschaften dem 
Regierungsrat zur Genehmi-
gung zu unterbreiten.

Antrag GSW:
1

Der Kanton regelt Kauf und 
Verkauf von Immobilien und 
Gesellschaften durch die kan-
tonalen Spitalaktiengesell-
schaften im Rahmen seiner 
Eigentümerstrategie.

Antrag KAPF:
1 Kauf und Verkauf von Immo-
bilien und Gesellschaften _ 
sind von den Spitalaktienge-
sellschaften dem Regierungs-
rat zur Genehmigung zu un-
terbreiten.

Festhalten

Ablehnung

Es wird die folgende Formulie-
rung beschlossen:

1
Der Kanton regelt als Aktionär 

Kauf und Verkauf von Immobi-
lien und Gesellschaften durch 
die kantonalen Spitalaktienge-
sellschaften im Rahmen seiner 
Eigentümerstrategie.

2 Der Kanton erhält einen An-
teil von 50 % am Reingewinn 
aus Verkäufen innerhalb von 
15 Jahren nach der Übertra-
gung. Ausgenommen ist die 
Verwendung des Reingewinns 
für notwendige Ersatzinvestiti-
onen im Immobilienbereich zur 
Erfüllung des Leistungsauf-
trags.

2 Streichen. Festhalten streichen

3 Einzelheiten sind im Rahmen 
der Immobilienübertragung 
vertraglich zu regeln.

3 Streichen. Festhalten streichen
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

§ 15
Übrige Investitionen und Unterhalt

§ 15 Aufgehoben. Zustimmung

1
Die übrigen Investitionen, wie 

zum Beispiel Mobilien und 
Medizintechnik, sowie der Un-
terhalt von Gebäuden und An-
lagen werden den Spitälern im 
Rahmen der Leistungsfinan-
zierung abgegolten. Struktur-
bildende neue Investitionen 
bedürfen der Genehmigung 
des Regierungsrats.

§ 16
Grundsatz

Zustimmung

1 Die Abgeltung der Leistun-
gen der Spitäler erfolgt auf der 
Grundlage von Leistungsver-
trägen. Dabei werden Instru-
mente zur Begrenzung der 
Mengenausweitung einge-
setzt.

1 Die Abgeltung der Leistun-
gen der Spitäler erfolgt auf der 
Grundlage von Fallpauscha-
len, welche zwischen Versi-
cherern und Spitälern verein-
bart werden.

2 Die Spitäler führen eine Kos-
tenrechnung und eine Leis-
tungsstatistik nach Massgabe 
der bundesrechtlichen Vor-
schriften.
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

3
Der Grosse Rat bewilligt die 

zur Erfüllung der Leistungsver-
träge notwendigen finanziellen 
Mittel im Rahmen des Bud-
gets. Er kann mehrjährige 
Globalkredite bewilligen.

3
Der Grosse Rat bewilligt die 

zur Leistungsabgeltung sowie 
die zur Erfüllung der Verträge 
gemäss § 17 notwendigen fi-
nanziellen Mittel im Rahmen 
des Budgets. Er kann mehr-
jährige Globalkredite bewilli-
gen.

§ 17
Rahmen- und Leistungsverträge

§ 17
Verträge zwischen Kanton und Spitälern

Zustimmung

1 Der Regierungsrat schliesst 
mit den Spitälern im Rahmen 
des Aufgaben- und Finanz-
plans mehrjährige Rahmenver-
träge sowie jährliche Leis-
tungsverträge ab. Er kann die-
se Aufgaben ganz oder teil-
weise dem Gesundheitsdepar-
tement1 übertragen.

1 Der Regierungsrat schliesst 
mit den Spitälern auf der Spi-
talliste im Rahmen des Aufga-
ben- und Finanzplans Verträge 
ab. Er kann diese Aufgaben 
ganz oder teilweise dem zu-
ständigen Departement über-
tragen.

2
Der Rahmenvertrag regelt im 

Wesentlichen:
a) allgemeine Rahmenbedin-

gungen der Leistungs-
erbringung;

b) vom Spital zu erbringende 
Leistungen (Produktegrup-
pen) inklusive gemeinwirt-
schaftliche Leistungen;

c) Annahmen über die Menge 
der Leistungen;

2
Diese Verträge regeln im 

Wesentlichen:
a) Aufgehoben.

b) die vom Spital zu erbrin-
genden gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen;

c) Aufgehoben.

                                                            
1

Heute: Departement Gesundheit und Soziales
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

d) Qualität und Termine der 
zu erbringenden Leistun-
gen;

e) Aufnahme- und Behand-
lungspflicht für alle Patien-
tinnen und Patienten im 
Rahmen des Leistungsan-
gebots;

f) Controlling;

d) Aufgehoben.

e) Aufgehoben.

g) Zahlungsmodalitäten und 
Vertragsdauer;

h) Regelungen über die Ver-
wendung von Gewinnen 
beziehungsweise die Tra-
gung von Verlusten;

i) Massnahmen im Sinne von 
§ 8 dieses Gesetzes.

g) Modalitäten der Vergütung 
des Anteils der öffentlichen 
Hand und Vertragsdauer;

h) Aufgehoben.

3 Der Leistungsvertrag regelt 
im Wesentlichen Menge und 
Preis der Leistungen des Spi-
tals.

3
Aufgehoben.

§ 18
Rechtsschutz

§ 18 Aufgehoben. Zustimmung

1 Können sich Kanton und Spi-
tal über Inhalt und Modalitäten 
des Leistungsvertrags nicht 
einigen, erlässt der Kanton 
eine Verfügung, die vom Spital 
mit Beschwerde an das Ver-
waltungsgericht weitergezogen 



- 20 -

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

werden kann.

2
Das Verwaltungsgericht ent-

scheidet innert 2 Monaten. 
Eine Überprüfung des Ermes-
sens des Regierungsrats ist 
ausgeschlossen. Das übrige 
Verfahren wird durch Dekret 
geregelt.

§ 19
Verhandlungskoordination Kanton und 
Versicherer

§ 19 Aufgehoben. Zustimmung

1 Wenn der Bund im Rahmen 
der Krankenversicherungsge-
setzgebung die Pflicht zur 
Übernahme der Vergütungen 
der stationären Behandlung 
durch die Versicherer und den 
Kanton gemäss einem fixen 
Kostenteiler einführt, erlässt 
der Regierungsrat Bestim-
mungen über die Koordination 
der Verhandlungen zwischen 
den daran beteiligten Partnern.
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

§ 20
Controlling

Zustimmung

1
Das Spital stellt ein Control-

ling, insbesondere über Wir-
kung, Leistung, Qualität und 
Zielerreichung, mit dem ent-
sprechenden Berichtswesen 
sicher. Einzelheiten regelt der 
Rahmenvertrag.

1
Das Spital stellt ein Control-

ling, insbesondere über Wir-
kung, Leistung, Qualität und 
Zielerreichung, mit dem ent-
sprechenden Berichtswesen 
sicher. Einzelheiten regelt der 
Vertrag gemäss § 17.

§ 21
Auskunftspflicht

Zustimmung

1 Das Spital ist verpflichtet, 
dem Gesundheitsdeparte-
ment1 die zu dessen Aufga-
benerfüllung erforderlichen 
Informationen und die ent-
sprechenden Daten zur Verfü-
gung zu stellen.

1 Das Spital ist verpflichtet, 
dem zuständigen Departement
die zu dessen Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Informatio-
nen und die entsprechenden 
Daten zur Verfügung zu stel-
len.

§ 22
Kanton

Zustimmung

1 Der Kanton beschafft die zur 
Finanzierung seiner Abgeltun-
gen notwendigen Mittel:
a) aus den allgemeinen 

Staatsmitteln sowie aus 
einer Spitalsteuer als Zu-
schlag zur einfachen Kan-
tonssteuer von höchstens 
15 %;

                                                            
1

Heute: Departement Gesundheit und Soziales
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

b) durch Beiträge Dritter.

2
Der Grosse Rat legt mit dem 

Budget den Steuersatz der 
Spitalsteuer fest.

3
Der Finanzierungsanteil der 

öffentlichen Hand gemäss 
Art. 49a Abs. 2 KVG sowie 
Absatz 5 der Übergangsbe-
stimmungen zur Änderung 
vom 21. Dezember 2007 (Spi-
talfinanzierung) wird für die 
Jahre 2013–2016 vom Regie-
rungsrat und ab dem Jahr 
2017 vom Grossen Rat festge-
legt.

§ 23
Spital

1 Die Einnahmen des Spitals 
bestehen aus finanziellen Leis-
tungen:
a) des Kantons gemäss den 

§§ 14–17;
b) der Gemeinden gemäss 

den Absätzen 2–5; 
c) der Versicherer;
d) der Patientinnen und Pati-

enten;
e) Dritter

a) des Kantons gemäss den 
§§ 14a–17;

Zustimmung

.
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

2
Die Gemeinden leisten Bei-

träge an die gesamten Kosten 
der stationären Grundver-
sorgung im Kanton im Umfang 
von 40 % der in den Leis-
tungsverträgen mit den Spitä-
lern dafür festgelegten Leis-
tungsabgeltung.

2
Die Gemeinden leisten Bei-

träge an die Kosten der statio-
nären Grundversorgung und 
der Rehabilitation im Umfang 
von 40 % des Anteils der öf-
fentlichen Hand gemäss § 22 
Abs. 3. Der Regierungsrat 
kann die Kosten für die aus-
serkantonale Grundversor-
gung aufgrund von Erfah-
rungswerten pauschalieren.

2
Die Gemeinden leisten Bei-

träge an die Kosten der statio-
nären Grundversorgung und 
der Rehabilitation im Umfang 
von 40 % des Anteils der öf-
fentlichen Hand gemäss § 22 
Abs. 3. Die Kosten für die aus-
serkantonale Grundversor-
gung werden aufgrund von 
Erfahrungswerten pauscha-
liert.

Zustimmung Zustimmung

Es wird ein neuer Absatz 3 
beschlossen mit folgendem 
Inhalt:

3Die eingesparten Kosten für 
die entfallende Investitions-
pflicht des Kantons gemäss 
dem bisherigen (entfallenden) 
§ 14 des Spitalgesetzes 
(SpiG) werden den Gemein-
den anteilsmässig, in Form 
einer Reduktion ihrer Beiträge 
gemäss Absatz 2, weitergege-
ben.

3 Der Beitrag der einzelnen 
Gemeinde richtet sich nach
ihrer Finanzkraft. Diese be-
misst sich nach dem Gemein-
desteuerertrag bei einem 
Steuerfuss von 100 % inklusi-
ve Ertrag aus den Gewinn-
und Kapitalsteuern der juristi-

Zustimmung



- 24 -

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

schen Personen dividiert durch 
den Gemeindesteuerfuss. 
Massgebend ist das dem Bei-
tragsjahr vorangehende Steu-
erjahr.

4
Die Spitäler und die Gemein-

den liefern dem Kanton die zur 
Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten.

Zustimmung
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

5
Die Gemeinden leisten nach 

Massgabe der Belegung durch
Gemeindeeinwohnerinnen und 
-einwohner Beiträge an die 
Kosten von Spezialkliniken 
gemäss § 1 Abs. 2 im Umfang 
von 40 % der in den Leis-
tungsverträgen mit den Spezi-
alkliniken dafür festgelegten 
Leistungsabgeltung.

5
Die Gemeinden leisten nach 

Massgabe der Belegung durch 
Gemeindeeinwohnerinnen und 
Gemeindeeinwohner Beiträge 
an die Kosten von Spezialkli-
niken gemäss § 1 Abs. 2 im 
Umfang von 40 % des Anteils 
der öffentlichen Hand gemäss 
§ 22 Abs. 3.

Zustimmung

§ 24
Spitalabkommen

Zustimmung

1 Der Regierungsrat kann mit 
anderen Kantonen oder aus-
serkantonalen Spitälern Ab-
kommen über die Aufnahme 
von Patientinnen und Patien-
ten oder anderweitige Leistun-
gen abschliessen. Die Ge-
nehmigung des Grossen Rats 
gemäss § 82 Abs. 1 lit. a der 
Kantonsverfassung entfällt.

1 Der Regierungsrat kann mit 
anderen Kantonen oder aus-
serkantonalen Spitälern Ab-
kommen über die Koordination 
von Spitalleistungen ab-
schliessen. Die Genehmigung 
des Grossen Rats gemäss 
§ 82 Abs. 1 lit. a der Kantons-
verfassung entfällt.

2
Die Ausrichtung von finan-

ziellen Beiträgen an die Leis-
tungen von ausserkantonalen 
Spitälern erfolgt im Rahmen 
von Leistungsverträgen. Die 
§§ 16, 17, 20 und 21 gelten 
sinngemäss.

2 Aufgehoben.
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
Kommissionen GSW und 
KAPF (KAPF = grau hinterlegt)

vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

3
Die zur Erfüllung der Leis-

tungsverträge notwendigen 
Mittel werden vom Grossen 
Rat gemäss § 16 Abs. 3 bewil-
ligt.

3 Aufgehoben.

Antrag GSW und KAPF:

§ 29 (neu)

1 
Die Regelungen in § 23 Abs. 

1 lit. b sowie Abs. 2-5 gelten 
bis 31. Dezember 2013.

Gegenvorschlag:

§ 29 (neu)

1Die Regelungen in § 23 Abs. 
1 lit. b sowie Abs. 2-5 gelten 
bis zur Neuregelung der 
Kostenteilung in Akusoma-
tik und Langzeitpflege zwi-
schen Kanton und Gemein-
den im Rahmen einer über-
geordneten Aufgaben- und 
Lastenverteilung.

Es wird die Fassung der 
Kommissionen GSW und 
KAPF beschlossen:

1Die Regelungen in § 23 Abs. 
1 lit. b sowie Abs. 2-5 gelten 
bis 31. Dezember 2013.

II. Zustimmung

Keine Fremdänderungen.

III. Zustimmung

Das Dekret über das Verfah-
ren gemäss § 18 Spitalgesetz 
(VD-SpiG) vom 2. Dezember 
20031 (Stand 1. Januar 2011) 
wird aufgehoben.

                                                            
1

SAR 331.210
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
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Abweichende Anträge der 
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vom 25. März 2011

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der Beratung
vom 10. Mai 2011

IV. Zustimmung

Die Änderung unter Ziff. I. und 
die Aufhebung unter Ziff. III. 
sind in der Gesetzessammlung 
zu publizieren. Sie treten am 
1. Januar 2012 in Kraft.
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vom 23. Februar 2011

Abweichende Anträge der 
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Ergebnis der Beratung
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Aarau,

Präsidentin des Grossen Rats

Protokollführer


